
TarifStatistiken

Tarifinformationen zum Einzelhandel

Die Tarifverdienststatistik bietet Informationen aus ausge-
wählten Flächentarifverträgen und informiert über die 
durchschnittliche Entwicklung der Tarifverdienste in einzelnen 
Branchen. Nachfolgend finden Sie einen Auszug aus unserem 
Datenangebot für den Bereich Einzelhandel. Alle Angaben sind 
auch über unser Onlineangebot abrufbar.

Die Tarifsituation im Überblick
Für den Einzelhandel gibt es keinen einheitlichen Tarifvertrag in 
Deutschland, sondern jeweils getrennte Lohn- und Gehaltstarif-
verträge für einzelne Bundesländer. Nur Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen schließen einen gemeinsamen Tarifvertrag 
ab. Meist werden aber die Eckpunkte des ersten regionalen 
Tarifabschlusses, wie beispielsweise die Höhe des prozentualen 
Anstiegs, als Pilotabschluss akzeptiert und von den übrigen 
Tarifbereichen übernommen. Die Hauptunterschiede zwischen 
den regionalen Flächentarifverträgen liegen im Beginn des Gültig-
keitszeitraums und in der Höhe der Tarifverdienste.

Tarifabschluss im Einzelhandel

Abschluss vom 04.12.20131 
Laufzeit: 01.07.2013 bis 30.04.2015 (22 Monate)

Datum1 %-Erhöhung

3 Nullmonate

01.07.2013 3,0 %

01.04.2014 2,1 %

1 Regional abweichend.

Tarifverdienste und Arbeitszeiten
Das Tarifgehalt einer Verkäuferin bzw. eines Verkäufers im nord-
rhein-westfälischen Einzelhandel liegt derzeit zwischen 1 617 
Euro und 2 364 Euro (Vergütungsgruppe I: Angestellte mit abge-
schlossener kaufmännischer Berufsausbildung). Die Spanne der 
Tarifgehälter reicht dabei von 1 487 Euro (A) für Angestellte ohne 
kaufmännische Ausbildung bis 4 507 Euro (IVc) für Abteilungs-

leiter. Facharbeiterinnen und Facharbeiter mit Berufsabschluss 
im erlernten Beruf erhalten in Nordrhein-Westfalen einen Tarif-
lohn von mindestens 2 106 Euro (IIIa) bis höchstens 2 724 (IIId). 
Tariflich vereinbart wurde zudem eine jährliche Sonderzahlung 
von 62,5 % des monatlichen Tarifentgelts in den meisten Län-
dern des früheren Bundesgebietes (Schleswig-Holstein, Bremen, 
Niedersachsen erhalten 60 %) und von 50 % in den neuen Län-
dern (Berlin-Ost: 52,5 %). Zudem erhalten die Beschäftigten im 
früheren Bundesgebiet sowie in Mecklenburg-Vorpommern ein 
Urlaubsgeld von 50 % des Tarifgehaltes einer Verkäuferin bzw. 
eines Verkäufers. In den übrigen Ländern liegt der Prozentsatz 
bei 45 %. Die maximale Urlaubsdauer beträgt deutschlandweit 
36 Werktage. Die tarifliche Arbeitszeit beträgt 37,5 Stunden im 
früheren Bundesgebiet (Berlin-West: 37) und 38 Stunden in den 
neuen Ländern (Mecklenburg-Vorpommern: 39). 

Ost-/West-Vergleich 
Das Niveau der Tarifverdienste in den neuen Ländern im Ver-
gleich zum früheren Bundesgebiet ist schwer zu beziffern. So 
gilt in Berlin ein gemeinsamer Tarifvertrag, allerdings müssen 
die Tarifbeschäftigten in den östlichen Bezirken für den gleichen 
Verdienst eine Stunde länger arbeiten. Die tariflichen Anfangs-
gehälter für Angestellte mit Berufsausbildung liegen in Berlin, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen mit rund 1 862 Euro (Berlin 
und Brandenburg 1 863 Euro) über denen im früheren Bundes-
gebiet. Angestellte mit gleicher Qualifikation erhielten im frühe-
ren Bundesgebiet laut Tarifvertrag ein Anfangsgehalt zwischen 
1 560 Euro (Bremen) und 1 767 Euro (Hamburg). Mecklenburg-
Vorpommern lag hierbei mit 1 692 Euro knapp hinter Bayern, 
aber beispielsweise noch vor Rheinland-Pfalz (1 669 Euro), 
Baden-Württemberg (1 661 Euro) und Nordrhein-Westfalen 
(1 617 Euro). Demgegenüber wurden für Facharbeiterinnen  
und Facharbeiter in den neuen Ländern niedrigere tarifliche 
Anfangslöhne vereinbart als im früheren Bundesgebiet. Auch  
in der jeweils untersten Tarifgruppe waren im Osten die Gehälter 
höher und die Löhne niedriger als im früheren Bundesgebiet.
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Tarifliche Besonderheiten 
Bislang sieht nur der Tarifvertrag für Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen Öffnungsklauseln vor, die unter bestimmten 
Umständen eine Reduzierung der Tarifentgelte um bis zu 8 % 
erlauben. Für Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern wurde 
eine Mittelstandsklausel vereinbart, nach der Unternehmen 
mit weniger als 25 Beschäftigten die Tarifverdienste absenken 
können. Andere Tarifverträge sehen vor, dass von der wöchent-
lichen Arbeitszeit abgewichen werden kann.
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Durchschnittliche Entwicklung der  
Tarifverdienste
Über die durchschnittliche Entwicklung der Tarifverdienste in- 
formiert der Tarifindex. Er berücksichtigt neben den wichtigsten 
Flächentarifverträgen auch Firmentarifverträge sowie ange-
wandte Tarifverträge aus anderen Branchen. Im Einzelhandel 
stiegen die tariflichen Monatsgehälter einschließlich Sonder- 
zahlungen von 2010 bis 2013 um insgesamt 6,8 %. Das ent-
spricht im Wesentlichen der Gesamtentwicklung (+ 6,9 %) Die 
Verbraucherpreise stiegen im gleichen Zeitraum um 5,7 %.

Weitere Informationen
Telefonische Auskünfte zum Thema unter 
Telefon: +49 (0) 611 / 75 35 41

Für schriftliche Anfragen nutzen Sie bitte  
unser Kontaktformular unter www.destatis.de/kontakt

Allgemeine Informationen im Internet unter 
www.destatis.de  
oder über unseren Informationsservice 
Telefon: +49 (0) 611 / 75 24 05

Publikationen online
ausgewählte Tarifinformationen aus Flächentarifverträgen unter 
www.destatis.de/tarifdatenbank

detaillierte Ergebnisse zum Index der Tarifverdienste in aus-
gewählten Wirtschaftszweigen enthält Fachserie 16, Reihe 4.3 
sowie „Lange Reihe“ im Internet unter 
www.destatis.de/publikationen

über unsere Datenbank GENESIS-online 
www.destatis.de/genesis
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